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1. Aktuelle steuerliche Themen aus der Rechtsprechung, 
Verwaltungsanweisungen und Steuergesetze

2. Update zur Umsatzsteuer im EU-Kontext

3. Tipps und Tricks zur Digitalisierung 
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Steuerfortentwicklungsgesetz und 
Freistellung des Existenzminimums
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• Steuerfortentwicklungsgesetz wurde am 30.12.2024 
verkündet.

• Es enthält Steuerentlastungen bei den ESt-Tarifen 2025 
und 2026 und Kindergelderhöhungen.

Steuerfortentwicklungsgesetz und 
Freistellung des Existenzminimums
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� Erhöhung des Kindergeldanspruches um 5 € auf 255 € monatlich

� Außerdem wurde geregelt, dass das Kindergeld ab 2026 regelmäßig entsprechend 
der prozentualen Entwicklung der Freibeträge für Kinder angepasst wird
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Steuerfortentwicklungsgesetz und 
Freistellung des Existenzminimums
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� Folgende Maßnahmen waren noch im Gesetzentwurf enthalten und wurden nicht mehr durch das 
Steuerfortentwicklungsgesetz umgesetzt:

� Vereinfachungen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und Sammelposten (§ 6 Abs. 2a EStG),

� Verlängerung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem
31.12.2024 und vor dem 01.01.2029 angeschafft oder hergestellt worden sind, (§ 7 Abs. 2 EStG),

� Faktorverfahren statt der Steuerklassen 3 und 5 

� Abschaffung der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung bei steuerbegünstigten Körperschaften (§ 55 Abs. 1 
Nr. 5 AO),

� Politische Betätigung steuerbegünstigter Körperschaften (§ 58 Nr. 11 AO),

� Ergänzung des Begriffs der Selbstversorgungseinrichtungen um Photovoltaikanlagen (§ 68 Nr. 2 Buchstabe 
b AO),

� Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen (§§ 138l, 138m, 138n AO),

� Anhebung des Bemessungsgrundlagenhöchstbetrages bei der Forschungszulage (§ 3 Abs. 5 FZulG).

Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortprogramm
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
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Degressive Abschreibung („Turboabschreibung“) nach § 7 Abs. 2 EStG

� Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche 

Wirtschaftsgüter

� Anschaffung / Herstellung nach dem 30.06.2025 und vor dem 01.01.2028

� Höchstens das Dreifache der linearen AfA, max. 30 %

5

6



November 2025

Christian Benke, Steuerberater   

Treuenbrietzen/Roßlau 4

Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortprogramm
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
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Besondere AfA für reine E-Fahrzeuge nach § 7 Abs. 2a EStG

• 75 % im Jahr der Anschaffung - kein pro rata temporis 

− Danach 10 %, 2 x 5 %, 3 % und 2 %

• Für „Fahrzeuge“ => E-Laster und E-Traktoren, E-Radlader, usw.

• Anschaffung ab 01.07.2025 bis 31.12.2027

− Auch für Gebrauchtfahrzeuge

Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortprogramm
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
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Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze 
bei Dienstwagen nach § 6 EStG

� 0,25 % - Regelung anstelle 1 % 
Regelung für reine Elektrofahrzeuge

� Anhebung BLP von 70.000 € auf 
100.000 €

� Kauf nach dem 30.06.2025 (auch 
Gebrauchtfahrzeuge)
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Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortprogramm
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
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Was passiert durch die 
Grenze?

Begünstigung möglich?Fahrzeug

Statt 100 % → nur 25 % 
des Listenpreises werden 
angesetzt (bis 100.000 € 
Kaufpreis)

Ja
Elektrofahrzeuge (0 g 
CO₂)

Statt 100 % → nur 50 % 
des Listenpreises werden 
angesetzt

Ja, wenn CO₂ ≤ 50 
g/km oder elektrische 
Mindestreichweite erfüllt 
ist (ab 01.01.2025 mind. 
80 km)

Hybridfahrzeuge (Plug-
In)

Volle Bewertung: 100 % 
des Listenpreises bei 
Privatnutzung

Nicht begünstigtVerbrenner

Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortprogramm
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
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Absenkung des Körperschaftsteuersatzes § 23 KStG
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Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortprogramm
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
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Absenkung Thesaurierungssteuersatz (§ 34a EStG)

Steueränderungsgesetz 
2025 – Regierungsentwurf 10.09.2025
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Das Bundeskabinett hat am
10.09.2025 den Regierungsentwurf
für das Steueränderungsgesetz 2025
beschlossen. Die finale Zustimmung
durch den Bundesrat ist im
Dezember 2025 geplant, sodass die
Änderungen pünktlich ab dem
01.01.2026 in Kraft treten können.
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Steueränderungsgesetz 
2025 – Regierungsentwurf 10.09.2025
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� Ab dem VZ 2026 soll die
Übungsleiterpauschale von 3.000
EUR auf 3.300 EUR und die
Ehrenamtspauschale von 840
EUR auf 960 EUR erhöht werden.

� Der Gesetzgeber will die
Steuerbefreiung jedoch für alle
Einrichtungen davon abhängig
machen, dass die Tätigkeit "zur
Förderung gemeinnütziger,
mildtätiger und kirchlicher Zwecke
(§§ 52 - 54 AO)" erfolgt.

Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26 und 26a EStG)

Steueränderungsgesetz 
2025 – Regierungsentwurf 10.09.2025
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� Neue Regelung: 38 Cent pro Kilometer ab dem 1.
Kilometer für alle Steuerpflichtigen.

� Bisher: 30 Cent bis 20 km, erst ab dem 21. km 38
Cent.

� Ziel: Gleichbehandlung und dauerhafte Entlastung für
Fernpendler.

� Gilt auch für: Steuerpflichtige mit doppelter
Haushaltsführung aus beruflichen Gründen.

� Für Dienstreisen verbleibt es bei den 30 Cent pro
Kilometer.

Anhebung der Entfernungspauschale (§ 9 Abs. 1 Satz 3 EStG)
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Steueränderungsgesetz 
2025 – Regierungsentwurf 10.09.2025
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� USt-Satz von 7 % für Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen nach § 12 Abs. 2 Nr. 
15 UStG

� Dauerhafte Absenkung für Umsätze ab dem 
01.01.2026

- Nicht für die Abgabe von Getränken

� Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten

− Für Speisenlieferungen mit 
wesentlichen Dienstleistungselementen 
siehe BMF Schreiben vom 30.06.2020, 
Übergangsregelung 31.12.2025

Ermäßigter USt-Satz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen

Steueränderungsgesetz 
2025 – Regierungsentwurf 10.09.2025
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Weitere Regelungen sollen angepasst werden:

� Aufhebung der zeitlichen Befristung der Mobilitätsprämie (§ 101 Satz 1 EStG

� Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau (§ 7b Abs. 5 EStG)

� Erhöhung Forschungszulage (§ 9 Abs. 5 FZulG)
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Gesetz zur Aufhebung der Freizone 
Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften
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Agrardieselrückvergütung

� Vollständige Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung ab 1.1.2026

� Steuerentlastung beträgt 214,80 € für 1.000 Liter

� Erweiterung der Rückvergütung auf dem Gasöl gleichgestellte Energieerzeugnisse 
(z.B. HVO – Hydrierte Pflanzenöle)

� zur Vermeidung einer Bevorzugung fossiler Gasöle

Siebte Verordnung zur Änderung 
steuerlicher Verordnungen E-05.11.2025
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§ 11c Abs. 1a EStDV - Nachweis einer 
kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer

� Nachweis nur durch Vorlage eines für diesen 
Zweck nach persönlicher Vorortbesichtigung
erstellten Gutachtens eines öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen

� Gutachten muss Aufschluss über die 
maßgeblichen technischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Determinanten geben, welche die 
Nutzungsdauer im Einzelfall beeinflussen

� Gutachten muss Zeitraum der Nutzung 
entsprechend der Zweckbestimmung sowie einer 
möglichen Nachfolgenutzung mit hinreichender 
Bestimmtheit ermitteln
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Aktuelle Gesetzgebung
Änderung der UStDV ??
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Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG ab 2026

� Anpassung der Vorsteuerpauschale nach § 24 Abs. 1 Nr. UStG

SteuersatzJahr

10,7 %2021

9,5 %2022

9,0 %2023

bis 05.12.2024: 9,0 % ab 
06.12.2024: 8,4 %

2024

7,8 %2025

?? % (abhängig von Gesetzgebung 
/ noch nicht abschließend 
festgelegt)

2026

Pressemitteilung des FinMin
Mecklenburg-Vorpommern, 01.08.2025, 
Freistellungsbescheinigungen nach § 48b EStG
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Freistellungsbescheinigungen für Bauleistungen: Einführung des neuen KONSENS-
Verfahrens

� Ab 06.08.2025 erfolgt die § 48b EStG Bescheinigung in einem maschinellen Verfahren 
im bundesweiten KONSENS-System

� Automatische Vordatierungsfrist (meist 3 Tage)

� Versand der Bescheinigung zentral per Post und damit keine sofortige Aushändigung 
beim Finanzamt vor Ort mehr möglich

� Freistellungsbescheinigung rechtzeitig beantragen

� Gültigkeitsdauer max. 3 Jahre

� Ohne gültige Bescheinigung: Bauabzugsteuer 15 % einzubehalten
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2. Update: Umsatzsteuer im EU-Kontext

Ausgangsfall:
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Ausgangsfall:

Unternehmer Kalle kauft bei Unternehmer Leo in Frankreich ein Ersatzteil für eine
betriebliche Maschine. Das Ersatzteil kostet 100 € netto. Leo und Kalle sind
regelbesteuerte Unternehmer. Beide besitzen eine gültige USt ID Nummer.

Leo (Fra) 
Unternehmer

(Ursprungsland)

Warenfluss: FRA nach DE  -
steuerfreie Lieferung

Kalle (DE) 
Unternehmer

(Bestimmungsland)
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Lösung Ausgangsfall:
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� Kalle erhält von Leo eine Nettorechnung.

� Da ein innergemeinschaftlicher Erwerb vorliegt (§ 1a UStG), schuldet Kalle die
Umsatzsteuer nach § 13 Abs. 1 Nr. 6 UStG.

� Er berechnet die Erwerbsteuer (19 €) und kann diese als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 Nr. 3
UStG abziehen.

� Dadurch entsteht für Kalle keine wirtschaftliche Belastung mit Umsatzsteuer.

Abwandlung
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Unternehmer Kalle kauft bei Unternehmer Leo in Frankreich ein Ersatzteil für eine
betriebliche Maschine. Das Ersatzteil kostet 100 € netto. Leo und Kalle sind
regelbesteuerte Unternehmer. Beide besitzen eine gültige USt ID Nummer. Kalle gibt
bei der Bestellung nicht seine USt ID Nummer an. Kalle erhält eine Rechnung mit
Bruttobetrag 120 € (incl. 20 % TVA = Umsatzsteuer in Frankreich).

Leo (Fra) 
Unternehmer

(Ursprungsland)
Warenfluss: FRA nach DE 

Kalle (DE) 
Unternehmer

(Bestimmungsland)
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Lösung Abwandlung:
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� Kalle ist Unternehmer und verwendet das Ersatzteil für sein Unternehmen. Damit 
liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb nach § 1a Abs. 1 UStG vor.

� Da Kalle keine USt-IdNr. angegeben hat, erfolgt die Rechnungsstellung *mit 

französischer TVA. Diese ausländische Umsatzsteuer kann Kalle in Deutschland 
nicht als Vorsteuer abziehen.

� Die Bemessungsgrundlage für die Erwerbsbesteuerung ist die tatsächlich 
gezahlte Gegenleistung, also 120 € (§ 10 Abs. 1 UStG).

� Erwerbsteuer 19 % aus 120 € = 22,80 €

� Da das Ersatzteil betrieblich verwendet wird und Kalle vorsteuerabzugsberechtigt
ist, kann er diese 22,80 € als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 UStG).

Zusammenfassung 
Umsatzsteuer im EU Kontext
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Die Angabe der USt-IdNr. steuert die Besteuerung im Binnenmarkt

Ob eine Lieferung im Bestimmungsland oder im Ursprungsland besteuert wird, hängt
in der Praxis maßgeblich davon ab, ob der Erwerber seine USt-IdNr. angibt.
Fehlende Angaben führen regelmäßig zur ausländischen Umsatzsteuer – oft
ungewollt.

Ausländische Umsatzsteuer ist in Deutschland kein Vorsteuerabzug

Wird eine Rechnung mit ausländischer Umsatzsteuer ausgestellt, kann diese nicht
in der deutschen UVA geltend gemacht werden. Unternehmer müssen dann das
Vorsteuervergütungsverfahren nutzen – oder sie tragen die ausländische Steuer
als Kosten.
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Zusammenfassung 
Umsatzsteuer im EU Kontext
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Die Erwerbsbesteuerung greift unabhängig von Fehlern auf Lieferantenseite

Auch wenn der Lieferant falsch abrechnet, bleibt der Erwerber in Deutschland
regelmäßig verpflichtet, einen innergemeinschaftlichen Erwerb (§ 1a UStG) zu
versteuern. Diese Erwerbsteuer ist bei voller Unternehmereigenschaft in der Regel
neutral (Erwerbsteuer = Vorsteuer).

Fehlerhafte Rechnungen führen sofort zu wirtschaftlichen Belastungen

Wird eine innergemeinschaftliche Lieferung nicht korrekt abgewickelt, entstehen 
leicht doppelte Belastungen:

ausländische Umsatzsteuer und
Erwerbsbesteuerung in Deutschland.

Nur ein korrektes Zusammenspiel von USt-IdNr., Rechnungsstellung und Meldungen 
(ZM, UStVA) verhindert unnötige Steuerkosten.

Zusammenfassung 
Umsatzsteuer im EU Kontext
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Hinterlegen Sie bei Plattformen
wie Amazon, Ebay usw. bitte
zwingend Ihre Umsatzsteuer ID
Nummer!
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3. Tipps und Tricks zur Digitalisierung 

E-Rechnung
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� Einführung durch das Wachstumschancengesetz
v. 27.03.2024

� BMF hat zur Einführung der E-Rechnung ein
Anwendungsschreiben vom 15.10.2024 veröffentlicht

� BMF Schreiben vom 15.10.2025 wurden weitere
Anpassungen im Umsatzsteueranwendungserlass
vorgenommen (33 Seiten!!)
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E-Rechnung – Anwendungsbereich (-)

November 2025
Christian Benke
Treuenbrietzen/Roßlau31

Wann muss ich keine E-Rechnung ausstellen?

� Kunde ist Endkunde (B2C)

� Kunde ist im Ausland ansässig

� Leistung ist im Ausland steuerbar (z.B. Fernverkäufe ins EU-

Ausland, Baustelle im EU-Ausland)

� Kleinbetragsrechnung (Brutto bis EUR 250)

� Bestimmte steuerfreie Umsätze (§ 4 Nr. 8 – 29 UStG)

� Erleichterungen für Kleinunternehmer

E-Rechnung – Anwendungsbereich (-)
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Wann muss mein Lieferant / Dienstleister mir keine
E-Rechnung ausstellen?

� Kleinbetragsrechnung (Brutto bis EUR 250)

� Fahrausweise (Bahn, ÖPNV, Linienflug, nicht: Taxi)

� Lieferant / Dienstleister sitzt im EU-Ausland

� Leistung ist im Ausland steuerbar

� Bestimmte steuerfreie Umsätze (§ 4 Nr. 8 – 29 UStG)

31

32



November 2025

Christian Benke, Steuerberater   

Treuenbrietzen/Roßlau 17

E-Rechnung – gem. § 14 Abs. 1 S. 2 ff UStG 
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� Rechnung in strukturiertem elektronischem Format = XML-
Datei 

� ZUGFeRD = Hybrides Format: Bilddatei und XML-Datei sind in 
einer Datei zusammengefasst (z.B. ZUGFeRD)

� Rechnung muss elektronisch übermittelt werden (z.B. E-Mail-
Anhang, Webdownload, Portal, Schnittstelle, Getmyinvoices) 

E-Rechnung – Zeitplan für 
Ausgangsrechnungen
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� Ab wann gilt die E-Rechnung? 

� Grundsatz: Verpflichtend ab dem 01.01.2025 

� Ausnahme: Übergangsregelung (weiterhin Papierversand 
oder anderes elektronisches Format möglich) 

� Allgemein: bis 31.12.2026 

� bei Gesamtumsatz des Leistenden bis EUR 800.000: 
bis 31.12.2027 
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E-Rechnung - Eingangsrechnungen
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Ab wann muss ich E-Rechnungen entgegennehmen? 

� Pflicht zur Entgegennahme von E-Rechnungen ab dem
01.01.2025: Es gibt keine Übergangsfrist auf der
Rechnungseingangsseite!

� Lieferant / Dienstleister darf ohne Zustimmung auf
E-Rechnung umstellen

� Kunde hat keinen Anspruch auf Übersendung in einem
anderen Format, wenn Übersendung als E-Rechnung
angeboten wird - im Zweifel hat Kunde keinen Vorsteuerabzug

E-Rechnung - Eingangsrechnungen
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Jeder Unternehmer muss in der Lage sein, E-
Rechnungen entgegenzunehmen und archivieren zu
können!

� Eingangsprozess und Verarbeitungsprozess erarbeiten
(z.B. zentrales E-Mail-Postfach für Rechnung z.B. über
die NLB)

� Abstimmung mit Dienstleistern / Lieferanten
empfehlenswert, klären auf welche E-Mail Adresse die
Rechnungen versandt werden sollen

35

38



November 2025

Christian Benke, Steuerberater   

Treuenbrietzen/Roßlau 19

Nutzung der Email Adresse in NLB Online
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Praktisches Beispiel - Tankbeleg 
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1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt
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Verwendung der NLB APP
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christian Benke, Steuerberater    
Treuenbrietzen/Roßlau November 202547
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